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Schwerpunkt Pakistan

Pakistan ratifizierte 1996 das 
UN-Übereinkommen zur Be-
seitigung jeder Form von Dis-

kriminierung der Frau (CEDAW). 
Das CEDAW-Zusatzprotokoll, das 
individuelle Beschwerden vor einem 
Fachausschuss in Genf ermöglicht, 
wurde allerdings gar nicht erst si-
gniert. Seit 2005 kommt die Regie-
rung – durchaus regelmäßig – seiner 
Berichtspf licht an den UN-Fachaus-
schuss für die Frauenrechtskonven-
tion vertragsgemäß nach. Im Jahr 
2020 wird es die nächste Überprü-
fung durch den CEDAW-Fachaus-
schuss geben. 

Was die UN-
Frauenrechtskonvention  
zu Pakistan besagt

Mit der Ratifizierung als Vertrags-
partei von CEDAW übernahm Pa-
kistan die Verpf lichtung, Frauen 
vor sexueller und anderer Formen 
geschlechtsspezifischer Gewalt zu 
schützen, die sowohl von staatlichen 
als auch von privaten Akteuren aus-
geübt wird. Die pakistanische Re-
gierung hat die verbindliche Zusage 
gegeben, alle erforderlichen Maß-
nahmen zu ergreifen, um die Diskri-

minierung aufgrund des Geschlechts 
etwa im Strafrechtssystem zu besei-
tigen und der Straffreiheit bei Ver-
letzung von Frauenrechten ein Ende 
zu setzen. So ist es für eine Frau in 
Pakistan extrem schwierig, kompli-
ziert und oft sogar unmöglich, ihren 
Ehepartner zu verlassen. Als mit der 
Konvention unvereinbar gelten eben-
so das gesetzliche Alter von 16 Jahren 
für die Ehe von Mädchen, die Nicht-
anerkennung von Vergewaltigungen 
in der Ehe als Verbrechen und das 
Verweigern von Eigentumsrechten 
von Frauen im Falle einer Trennung.

Die Expert(inn)en des CEDAW-
Fachausschusses befragten die pa-
kistanische Regierung ausführ-
lich zum Verkauf und Handel von 
Kleinwaffen, die vielerlei Gewalt ge-
gen Frauen im häuslichen Kontext 
zugrunden liegen. Die Antwort der 
Regierung bei der mündlichen An-
hörung 2013, die meisten Waffen sei-
en aus dem Kriegsgeschehen in Af-
ghanistan nach Pakistan gef lossen 
und schwer zu verhindern, genügte 
nicht. Der Fachausschuss erinnerte 
die Regierungsvertreter/-innen dar-
an, dass im Rahmen der vertraglichen 
Sorgfaltspf licht etwa die Regeln zum 

Halten und Tragen von Waffen stren-
ger gehandhabt werden können. Die 
Befragung zu den Kleinwaffen wäh-
rend der Sitzung des CEDAW-Aus-
schusses wurde in Pakistan von meh-
reren Medien aufgegriffen, die darauf 
hinwiesen, dass die Rechte der Frau-
en nicht getrennt von Friedens- und 
Sicherheitsfragen umgesetzt werden 
können und mithin einen umfassen-
den Politikansatz erfordern. 

Zum Thema der Ehrenmorde wies 
der Fachausschuss auf Leerstellen im 
Strafgesetz hin. Die Täter könnten 
für solche Verbrechen nicht nur nicht 
zur Verantwortung gezogen werden. 
Die Urteile der Familiengerichte 
nach dem islamischen Gewohnheits-
recht (Qisas und Diyat) würden Eh-
renmorde sogar fördern, da die Be-
stimmungen einen Kompromiss oder 
eine Begnadigung des Mörders durch 
die Erben des Verstorbenen ermögli-
chen. Diese Bestimmung wird ins-
besondere im ländlichen Raum vor 
allem für Fälle von Ehrenmorden ver-
wendet, da Täter und Opfer oft der-
selben Familie angehören. Hier for-
derte der Ausschuss nicht nur eine 
Änderung der gesetzlichen Bestim-
mungen sondern auch ein aktives 
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Regierungshandeln, das mittels so-
zialer Kampagnen dieser Denktra-
dition entgegentritt. Ähnlich argu-
mentierte der Ausschuss beim Thema 
Säureattentate zur Entstellung oder 
Tötung von Frauen. Strafrechtliche 
Maßnahmen und Gesetze zum besse-
ren Schutz durch staatliche Behörden 
seien sicherlich begrüßenswert. Aus 
Sicht der Opfer seien jedoch ebenso 
staatliche Vorgaben bei Entschädi-
gungsregeln notwendig, die damali-
ge Gesetzentwürfe ausgespart hatten 
(und bis heute haben). 

Obwohl Pakistan beim Thema Frau-
enhandel sowohl Transit- als auch 
Zielland ist, bemängelte der Aus-
schuss das Fehlen präziser Rechtsvor-
schriften insbesondere bei der Ent-
schädigung, Rehabilitation und dem 
Schutz der Opfer. Den Vorhalt eini-
ger Mitglieder des Ausschusses zur 
mangelnden Umsetzung der CE-
DAW-Konvention beantwortete die 
Delegation Pakistans damit, dass die 
meisten diskriminierenden Gesetze 
noch aus Zeiten früherer Militärre-
gime stamme und nicht durch demo-
kratische Prozesses zustande kamen. 
Die Aufhebung solcher Gesetze wür-
de einen politischen Konsens erfor-
dern, der nach Ansicht der Delegati-
on schwierig zu erreichen sei. 

Die Mitglieder des Ausschusses be-
fragten eingehend den Zugang von 
Mädchen zur Schule und den Zu-
gang von Mädchen und Frauen zur 
Gesundheitsversorgung. Mit Bezug 
auf die Friedensnobelpreisträgerin 
Malala Yousafzai thematisierten sie 
Bildungsmöglichkeiten insbesonde-
re in abgelegenen ländlichen Gebie-
ten Pakistans. Familien mit begrenz-
ten Ressourcen ziehen dort Jungen 
den Mädchen beim Schulbesuch vor. 
Religiöse Aussagen grundsätzlicher 
Art gegen die Bildung von Mädchen 
erschweren den notwendigen Menta-
litätswechsel. Die Regierung könne 
nicht allein auf die Ausbreitung ur-
baner Milieus setzen, sondern müs-
se aktiver das Recht auf Bildung für 
Mädchen fördern. 

Gleiches gelte für eine umfassende me-
dizinische Versorgung einschließlich 
Familienplanung für Frauen. Der CE-
DAW-Ausschuss äußerte sich besorgt 
über die hohe Müttersterblichkeit, 
die durch die Entfernung von länd-
lichen Dörfern zu Pflegezentren und 
durch den Mangel an Informationen 
für schwangere Frauen zu erklären 
ist. Der Ausschuss forderte ein höhe-
res Budget für die Gesundheitsversor-
gung sowie mehr Aufklärung und In-
formation über Verhütungsmittel und 
Schwangerschaft.

Was sich verändert

Im Fragenkatalog des Ausschusses 
an die Regierung zur Vorbereitung 
der nächsten mündlichen Anhörung 
im Jahr 20201 werden mehr Details 
zur konkreten Umsetzung vormali-
ger Themen wie Kleinwaffen, Frau-
enquote von 33 Prozent, Ehrenmorde, 
Säureattentate, Personenstandsrecht, 
Gewalt in der Ehe als Straftatbe-
stand und Menschenhandel angefor-
dert. Der Ausschuss will ebenso wis-
sen, welche Reformen die Regierung 
durchgeführt hat, damit Frauen ei-
nen besseren Zugang zur Justiz er-
halten, einschließlich Prozesskosten-
hilfe und Opferschutz. Nachgefragt 
wird außerdem, inwieweit die Regie-
rung inzwischen die Zuständigkeit 
der obersten Gerichte für das gesam-
te Hoheitsgebiet des Vertragsstaats ga-
rantieren kann, oder ob insbesondere 
in ländlichen Gebieten noch tradi-
tionelle und informelle Justizsysteme 
vorherrschen. 

Der Ausschuss spricht sich nicht 
grundsätzlich gegen lokale Streit-
schlichtungsmechanismen aus, betont 
aber den Vorrang eines einheitlichen 
Justizsystems und die überparteiliche 
Rechtsprechung durch höhere Ge-
richtsinstanzen. Es geht dabei etwa 
um die Frage, ob die Definition der 
Diskriminierung von Frauen im Sin-
ne der Konvention im pakistanischen 
Rechtssystem systematisch angewen-
det wird. Außerdem sieht der Aus-
schuss die Notwendigkeit, dass Jirgas 

und Panchayats (Dorfräte) vom Par-
lament zwecks alternativer Streitbei-
legung legitimiert sind und der Staat 
ihre Mechanismen reguliert. Ebenso 
müsse abgeklärt werden, inwieweit 
die lokalen Gerichte sowohl Zivil- 
als auch Strafsachen behandeln kön-
nen. Es sind dies nach Auffassung des 
CEDAW-Ausschusses grundsätzliche 
Klärungen zugunsten des ungehin-
derten Zugangs zu einem fairen Ju-
stizverfahren gerade für Frauen.

Hier wird nicht fernab der sozialen 
Wirklichkeit um Frauenrechte gerun-
gen. Der Ausschuss legt größten Wert 
darauf, dass die Ergebnisse möglichst 
in jeden Winkel des Landes transpor-
tiert werden. Es ist dem Ausschuss be-
kannt, dass auf die Regierung dabei 
nicht unbedingt Verlass ist. Daher 
sind in das Überprüfungsverfahren 
zur Umsetzung der Konvention zivil-
gesellschaftliche Organisationen und 
Institutionen wie die pakistanische 
Nationale Kommission für die Stel-
lung der Frau unabdingbar einbezo-
gen. Und der Ausschuss fragt nach, 
ob für die Arbeit dieser Kommission 
zum Beispiel ausreichend Finanzmittel 
in den Staatshaushalt eingestellt wor-
den sind. Die Auseinandersetzungen 
mit den Genfer UN-Instrumentarien 
werden allerdings nur dann fruchtbar, 
wenn sie in Pakistan ein Echo in der Zi-
vilgesellschaft und den Medien finden 
und einen kontinuierlichen Prozess ini-
tiieren. Mindestens für urbane Gebiete 
ist dies ein Stück weit gelungen.
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Endnote
1 CEDAW: List of issues in relation to the 

fifth periodic report of Pakistan, Doku-

ment CEDAW/C/PAK/Q/5 vom 26. Juli 

2019.




